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Satzung für die Schülerbeförderung in 

der Stadt Cottbus 
 

Auf Grund des § 5 der Gemeindeordnung für 
das Land Brandenburg in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I 
S. 154), in der jeweils geltenden Fassung und 
§ 112 des Brandenburgischen Schulgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. August 2002 (GVBl. I S. 78), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des 
Brandenburgischen Schulgesetzes und anderer 
Rechtsvorschriften vom 8. Januar 2007 (GVBl. I 
S. 2), berichtigt am 26. März 2007 (GVBl. I S. 83 
), in der jeweils geltenden Fassung, hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cott-
bus in ihrer Sitzung am 27.06.2007 folgende 
Satzung für die Schülerbeförderung beschlos-
sen: 

§ 1 
Grundsätze 

(1) Diese Satzung regelt die grundsätzlichen Vor-
aussetzungen zur Anerkennung und Über-
nahme der Beförderung bzw. der notwendigen 
Fahrtkosten für die Beförderung von Schüle-
rinnen und Schülern zwischen der Wohnung 
und der zuständigen Schule. 

 
(2) Die Beförderungs- oder Erstattungspflicht be-

steht zu der örtlich zuständigen bzw. nächster-
reichbaren Schule in öffentlicher Träger-
schaft/Ersatzschule der gewählten Schulform 
oder zu einer Schule mit besonderer Prägung 
(Spezialschule) oder Spezialklasse (Leistungs- 
und Begabtenklasse). 

 
(3) Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf besteht die Beför-
derungs- oder Erstattungspflicht zu der nächst-
erreichbaren Schule, an der nach Entscheidung 
des staatlichen Schulamtes eine angemessene 
personelle, räumliche oder sächliche Ausstat-
tung für den gemeinsamen Unterricht vorhan-
den ist oder geschaffen werden kann oder zu 
der nächsterreichbaren Förderschule oder För-
derklasse des der Behinderung entsprechen-
den Schultyps. 

 
(4) Für Schülerinnen und Schüler in Bildungsgän-

gen der Berufsfachschule zum Erwerb von Be-
rufsabschlüssen nach dem Berufsbildungsge-
setz oder der Handwerksordnung (Kooperati-
ves Modell) oder nach Landesrecht besteht die 
Beförderungs- oder Erstattungspflicht zu der 
nächsterreichbaren Schule, an der der gewähl-

1. Änderung der Satzung für die Schü-
lerbeförderung in der Stadt Cottbus 

 
Auf Grund des § 5 der Gemeindeordnung für 
das Land Brandenburg in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I 
S. 154), in der jeweils geltenden Fassung und 
§ 112 des Brandenburgischen Schulgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. August 2002 (GVBl. I S. 78), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 30. Novem-
ber 2007 (GVBl. I S. 193), in der jeweils gelten-
den Fassung, hat die Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Cottbus in ihrer Sitzung 
am 25.06.2008 folgende Änderung der Satzung 
für die Schülerbeförderung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
Grundsätze 

(1) Diese Satzung regelt die grundsätzlichen Vor-
aussetzungen zur Anerkennung und Übernah-
me der Beförderung bzw. der notwendigen 
Fahrtkosten für die Beförderung von Schülerin-
nen und Schülern zwischen der Wohnung und 
der zuständigen Schule. 

 
(2) Die Beförderungs- oder Erstattungspflicht be-

steht zu der örtlich zuständigen bzw. nächster-
reichbaren Schule in öffentlicher Träger-
schaft/Ersatzschule der gewählten Schulform 
oder zu einer Schule mit besonderer Prägung 
(Spezialschule) oder Spezialklasse (Leistungs- 
und Begabtenklasse). 

 
(3) Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda-

gogischem Förderbedarf besteht die Beförde-
rungs- oder Erstattungspflicht zu der nächster-
reichbaren Schule, an der nach Entscheidung 
des staatlichen Schulamtes eine angemessene 
personelle, räumliche oder sächliche Ausstat-
tung für den gemeinsamen Unterricht vorhan-
den ist oder geschaffen werden kann oder zu 
der nächsterreichbaren Förderschule oder För-
derklasse des der Behinderung entsprechen-
den Schultyps. 

 
(4) Für Schülerinnen und Schüler in Bildungsgän-

gen der Berufsfachschule zum Erwerb von Be-
rufsabschlüssen nach dem Berufsbildungsge-
setz oder der Handwerksordnung (Kooperati-
ves Modell) oder nach Landesrecht besteht die 
Beförderungs- oder Erstattungspflicht zu der 
nächsterreichbaren Schule, an der der gewähl-
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te Ausbildungsberuf angeboten wird.  
 
(5) Wenn Schülerinnen und Schüler der besuchten 

Schule zugewiesen wurden oder diese deshalb 
besuchen, weil sie an der nächsterreichbaren 
Schule nicht aufgenommen werden konnten, 
gilt die besuchte Schule als zuständige oder 
nächsterreichbare Schule. 

 
(6) Für Schülerinnen und Schüler, die auf Grund 

von Maßnahmen der Jugendhilfe ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt in einem Heim oder ei-
ner Pflegefamilie haben, wird die zuständige 
oder nächsterreichbare Schule nach dem ge-
wöhnlichen Aufenthalt bestimmt. 

§ 2 
Anspruchsberechtigte Schüler 

(1) Ein Anspruch auf Beförderung bzw. Erstattung 
der notwendigen Fahrtkosten besteht für Schü-
lerinnen und Schüler die ihren Wohnsitz in der 
Stadt Cottbus haben und Schulen in öffentli-
cher oder in freier Trägerschaft (Ersatzschu-
len) im Land Brandenburg der folgenden 
Schulformen besuchen: 
 
1. allgemein bildende Schulen mit Ausnahme 
der Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges 
(Kolleg) 
 
2. Oberstufenzentren mit Ausnahme der Bil-
dungsgänge der Fachschule, der einjährigen 
Fachoberschule sowie Auszubildende im dua-
len System, denen eine Ausbildungs- oder Ar-
beitsvergütung gezahlt wird. 

 
(2) Schülerinnen und Schüler, die – gemäß § 99 

Abs. 2 BbgSchulG – den Anspruch auf einen 
Wohnheimplatz außerhalb der Stadt Cottbus 
wahrnehmen, bekommen die Kosten für eine 
wöchentliche Familienheimfahrt gemäß den 
Grundsätzen dieser Satzung erstattet. Bei be-
rechtigter Nutzung eines Wohnheimplatzes 
bzw. anderer auswärtiger Unterbringung im 
Zusammenhang mit dem Besuch von Schulen 
in anderen Kreisen des Landes Brandenburg 
werden keine Kosten für die Fahrt zwischen 
Unterbringungsort und Schule erstattet. 

 
(3) Der Anspruch gemäß Absatz (1) besteht nur 

beim Besuch der nach dem Lehr- bzw. Stun-
denplan regelmäßig vorgesehenen Unter-
richtsveranstaltungen. Dazu gehören auch Be-
triebspraktika, wenn diese nach den Verwal-
tungsvorschriften über Praxislernen für Schüle-
rinnen und Schüler an allgemein bildenden 
Schulen sowie für berufliche Schulen durchge-
führt werden. 

te Ausbildungsberuf angeboten wird.  
 
(5) Wenn Schülerinnen und Schüler der besuchten 

Schule zugewiesen wurden oder diese deshalb 
besuchen, weil sie an der nächsterreichbaren 
Schule nicht aufgenommen werden konnten, 
gilt die besuchte Schule als zuständige oder 
nächsterreichbare Schule. 

 
(6) Für Schülerinnen und Schüler, die auf Grund 

von Maßnahmen der Jugendhilfe ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt in einem Heim oder ei-
ner Pflegefamilie haben, wird die zuständige 
oder nächsterreichbare Schule nach dem ge-
wöhnlichen Aufenthalt bestimmt. 

§ 2 
Anspruchsberechtigte Schüler 

(1) Ein Anspruch auf Beförderung bzw. Erstattung 
der notwendigen Fahrtkosten besteht für Schü-
lerinnen und Schüler die ihren Wohnsitz in der 
Stadt Cottbus haben und Schulen in öffentli-
cher oder in freier Trägerschaft (Ersatzschulen) 
im Land Brandenburg der folgenden Schulfor-
men besuchen: 
 
1. allgemein bildende Schulen mit Ausnahme 
der Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges 
(Kolleg) 
 
2. Oberstufenzentren mit Ausnahme der Bil-
dungsgänge der Fachschule, der einjährigen 
Fachoberschule sowie Auszubildende im dua-
len System, denen eine Ausbildungs- oder Ar-
beitsvergütung gezahlt wird. 

 
(2) Schülerinnen und Schüler, die – gemäß § 99 

Abs. 2 BbgSchulG – den Anspruch auf einen 
Wohnheimplatz außerhalb der Stadt Cottbus 
wahrnehmen, bekommen die Kosten für eine 
wöchentliche Familienheimfahrt gemäß den 
Grundsätzen dieser Satzung erstattet. Bei be-
rechtigter Nutzung eines Wohnheimplatzes 
bzw. anderer auswärtiger Unterbringung im 
Zusammenhang mit dem Besuch von Schulen 
in anderen Kreisen des Landes Brandenburg 
werden keine Kosten für die Fahrt zwischen 
Unterbringungsort und Schule erstattet. 

 
(3) Der Anspruch gemäß Absatz (1) besteht nur 

beim Besuch der nach dem Lehr- bzw. Stun-
denplan regelmäßig vorgesehenen Unter-
richtsveranstaltungen. Dazu gehören auch Be-
triebspraktika, wenn diese nach den Verwal-
tungsvorschriften über Praxislernen für Schüle-
rinnen und Schüler an allgemein bildenden 
Schulen sowie für berufliche Schulen durchge-
führt werden. 
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§ 3 
Beförderungsarten 

(1) Die Schülerbeförderung erfolgt 
 

1. vorrangig durch öffentliche Verkehrsmittel 
(ÖPNV) oder 

 
2. mit durch den Aufgabenträger der Schüler-

beförderung angemieteten Kraftfahrzeugen 
im Rahmen des freigestellten Verkehrs nach 
der Freistellungsverordnung in der jeweils 
geltenden Fassung (Schülerspezialverkehr) 
oder 

 
3. mit sonstigen Fahrzeugen in begründeten 

Ausnahmefällen. 
 
(2) Die Entscheidung hierüber liegt beim Fachbe-

reich Jugend, Schule und Sport der Stadtver-
waltung Cottbus. 

 
(3) Die Schülerinnen und Schüler haben das vom 

Träger der Schülerbeförderung bestimmte Be-
förderungsmittel zu benutzen. Es besteht kein 
Anspruch auf Beförderung mit einem besonde-
ren Beförderungsmittel oder auf Mitbeförderung 
einer Begleitperson. 

 
(4) Für behinderte Schülerinnen und Schüler kann 

in Ausnahmefällen die Beförderung mit einem 
besonderen Beförderungsmittel oder die Mitbe-
förderung einer Begleitperson in Betracht kom-
men. Dies ist unter Vorlage entsprechender 
Dokumente nachzuweisen. 

§ 4 
Notwendige Beförderungskosten 

Als notwendige Beförderungskosten werden aner-
kannt: 

 
(1) bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

das Beförderungsentgelt des jeweiligen Ver-
kehrsträgers unter Berücksichtigung möglicher 
Fahrpreisermäßigungen für die preisgünstigste 
zumutbare Verkehrsverbindung. 

 
(2) bei Benutzung sonstiger Fahrzeuge grundsätz-

lich der Preis der günstigsten Karte des ver-
gleichbaren öffentlichen Verkehrsmittels. 

 
(3) Wenn ein sonstiges Fahrzeug deshalb benutzt 

werden muss, weil öffentliche Verkehrsmittel 
nicht zumutbar genutzt werden können, sind 
die Kosten für die Nutzung des sonstigen 
Fahrzeuges zu erstatten. Die Höhe der Erstat-
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(2) Die Entscheidung hierüber liegt beim Fachbe-
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(3) Die Schülerinnen und Schüler haben das vom 

Träger der Schülerbeförderung bestimmte Be-
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ren Beförderungsmittel oder auf Mitbeförderung 
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in Ausnahmefällen die Beförderung mit einem 
besonderen Beförderungsmittel oder die Mitbe-
förderung einer Begleitperson in Betracht 
kommen. Dies ist unter Vorlage entsprechen-
der Dokumente nachzuweisen. 

§ 4 
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kannt: 

 
(1) bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
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tung richtet sich nach der Werbungskostenki-
lometerpauschale für die Entfernung Woh-
nung-Arbeitsstätte entsprechend dem gültigen 
Einkommenssteuergesetz. 

§ 5 
Umfang der Erstattung 

(1) Mit dem bestätigten Antrag erwerben die An-
spruchsberechtigten eine um den Anteil des 
Schulträgers ermäßigte Jahreskarte bzw. eine 
Schülerkarte mit monatlichen Anteilen bei der 
Cottbusverkehr GmbH auf eigene Rechnung. 
Die Finanzierung des Schulträgeranteils erfolgt 
direkt an die Cottbusverkehr GmbH. 

 
(2) Für Teilzeitschülerinnen und -schüler und Schü-

lerinnen und Schüler in Bildungsgängen der 
Berufsfachschule zum Erwerb von Berufsab-
schlüssen nach dem Berufsbildungsgesetz o-
der der Handwerksordnung oder nach Landes-
recht werden Monats-, Wochen- und Einzelkar-
ten zugrunde gelegt. Schüler mit Wohnsitz in 
Cottbus, die kein OSZ in Cottbus besuchen, 
übergeben die Fahrscheine zur Prüfung und 
Abrechnung dem Fachbereich Jugend, Schule 
und Sport. 

 
(3) Ein Anspruch auf Fahrtkostenrückerstattung 

besteht ab Antragstellung. Der Antrag ist jähr-
lich neu zu stellen. Der Anspruch auf Fahrtkos-
tenrückerstattung erlischt für das beendete 
Schuljahr jeweils am 31.12. des Jahres. 

§ 6 
Eigenanteil  

(1) Von den Personensorgeberechtigten bzw. bei 
Volljährigkeit von den Schülerinnen und Schü-
lern ist ein Eigenanteil in Höhe von 60 v.H. zu 
tragen. 

 
(2) Schülerinnen und Schüler, die mit einem Spe-

zialverkehr zur Schule und zurück befördert 
werden, bzw. deren Personensorgeberechtig-
ten haben einen Eigenanteil von 50 v.H. der 
Kosten einer Monatskarte zu tragen. 

 
(3) Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer 

Behinderung auf die Nutzung des Schülerspe-
zialverkehrs angewiesen sind, sind von Ei-
genanteilszahlungen frei gestellt. 

 
(4) Auf Antrag werden volljährige Schülerinnen 

und Schüler bzw. Personensorgeberechtigte 
von der Zahlung des Eigenanteils befreit, 
wenn sie: 
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1. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem drit-
ten Kapitel des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch  - Sozialhilfe - oder 

2.  Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach 
Kapitel 3 Abschnitt 2 des Zweiten Buches 
Sozialgesetz – Grundsicherung für Ar-
beitssuchende – 

erhalten.  

 

 

 

 

§  7 
Antragsverfahren 

(1) Der Antrag auf Schülerbeförderung erfolgt mit-
tels Formblatt. Er ist durch die Anspruchsbe-
rechtigten in der Schule einzureichen. 

 
(2) Die Schule bestätigt die Beschulung der Schü-

lerinnen und Schüler. Der Antrag ist an den 
Fachbereich Jugend, Schule und Sport weiter 
zu leiten. 

 
(3) Der Fachbereich Jugend, Schule und Sport 

entscheidet über den Antrag und erstellt einen 
Bescheid als Grundlage für den Kauf einer Zeit-
karte zum ermäßigten Preis. 

 
(4) Anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schü-

ler bzw. deren Personensorgeberechtigte sind 
verpflichtet, jede Änderung der Anspruchsbe-
rechtigung dem Fachbereich Jugend, Schule 
und Sport zu melden. 

§ 8 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 01.08.2007 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung über die Schülerbeförderung 
vom 01.01.2004 außer Kraft. 
 
 
Cottbus, den 
 
 
 
Frank Szymanski 
Oberbürgermeister 
der Stadt Cottbus 

1. Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts nach dem Zweiten Buch So-
zialgesetzbuch (SGB II), 

2. Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grund-
sicherung nach dem Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB XII) 

3. Grundleistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz, 

4. Wohngeld oder 

5. Kinderzuschlag nach § 6a des Bundes-
kindergeldgesetzes (BKKG) 

erhalten oder sich in einer vergleichbaren Ein-
kommenssituation befinden. 

§  7 
Antragsverfahren 

1. Der Antrag auf Schülerbeförderung erfolgt mit-
tels Formblatt. Er ist durch die Anspruchsbe-
rechtigten in der Schule einzureichen. 

 
2. Die Schule bestätigt die Beschulung der Schü-

lerinnen und Schüler. Der Antrag ist an den 
Fachbereich Jugend, Schule und Sport weiter 
zu leiten. 

 
3. Der Fachbereich Jugend, Schule und Sport 

entscheidet über den Antrag und erstellt einen 
Bescheid als Grundlage für den Kauf einer 
Zeitkarte zum ermäßigten Preis (§ 5 Abs. 1) 
bzw. von Fahrscheinen (§ 5 Abs. 2) beim 
Verkehrsunternehmen Cottbusverkehr 
GmbH. 

 
4. Anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schü-

ler bzw. deren Personensorgeberechtigte sind 
verpflichtet, jede Änderung der Anspruchsbe-
rechtigung dem Fachbereich Jugend, Schule 
und Sport zu melden. 

§ 8 
In-Kraft-Treten 

Die Änderung der Satzung tritt am 01.08.2008 in 
Kraft.  
 
 
Cottbus, den 
 
 
 
Frank Szymanski 
Oberbürgermeister 
der Stadt Cottbus 

 


